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Verpackungsrichtlinie ermöglicht nationale Maßnahmen zur Reduktion 

von Kunststofftragetaschen zu ergreifen: 

Die Maßnahmen der MS gelten für Tragetaschen mit einer 

Wandstärke zwischen 0,015mm und  0,05mm:  

Entweder 

Ziel von 90 leichten Kunststofftragetaschen/EW/Jahr mit Ende 2019 

bzw. 40 Taschen/EW/Jahr mit Ende 2025 

und/oder 

das Verbot der unentgeltlichen Abgabe der Tragetaschen

Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie (November 2016)  



RL 2015/720 TRAGETASCHEN
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Tragetaschen unter 0,015mm bzw., über 0,05mm:

Die Mitgliedstaaten können verpflichtende Maßnahmen setzen.

EK legt binnen 2 Jahren über die sehr dünnen Kunststofftragetaschen 

einen Bericht und erforderlichenfalls einen Legislativvorschlag vorlegen. 

Die Berichterstattung der MS zum jährlichen Verbrauch wird vereinfacht.

Berechnungsmodell und Berichtsformat werden noch erarbeitet.

Kennzeichnung von bioabbaubaren und 

kompostierbaren Tragetaschen (EK)
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UMSETZUNG IN ÖSTERREICH
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KEIN generelles Verbot!

Reduktion der bestehenden Anzahl an Kunststofftragetaschen um 50%

bis 2019

Freiwillige Maßnahmen von österreichischen Handelsunternehmen 

bereits vor der Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie 

• Kostenpflichtige Abgabe für Tragetaschen aus allen Materialien 

(Ausnahme Frischebereich) 

• keine Knotenbeutel zur freien Entnahme im Kassenbereich

• Berichte

Umsetzung der EU-RL: Festlegung der kostenpflichtigen Abgabe für 

Kunststofftragetaschen in einer Verordnung (Entwurf in Vorbereitung)
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Herstellung eines fairen Wettbewerbs in der 

Abfallbewirtschaftung von Haushalts-

verpackungen

Beibehaltung der bestehenden Qualität der 

getrennten Sammlung und Verwertung

Keine Verkübelung durch Duplizierung der 

Sammlung

EU-Richtlinien Konformität

GRUNDPRINZIPIEN 

AWG-NOVELLE VERPACKUNG



Primärverpflichtete 

Teilnahmepflicht für Haushaltsverpackungen

Abgrenzung Haushalt/Gewerbe

Genehmigungsvoraussetzungen für Systeme

Aufteilung der gesammelten Verpackungen nach Marktanteil

Verpackungskoordinierungsstelle

Bündelung von Abfallvermeidungsmaßnahmen

AWG-NOVELLE VERPACKUNG ÜBERSICHT



AWG-NOVELLE VERPACKUNG

Primärverpflichtete (§ 13g AWG 2002 ):

• Abpacker (operativ)

• Importeure

• Eigenimporteure (Letztverbraucher, der Waren oder Güter in 

Verpackungen für den eigenen Betrieb seines Unternehmens im 

Ausland erwirbt und bei dem diese Verpackungen im 

Unternehmen als Abfall anfallen) 

• Hersteller von Serviceverpackungen

• Ausländische Versandhändler 



AWG-NOVELLE VERPACKUNG

Teilnahmepflicht für HH-Verpackungen (§ 13g AWG 2002 )

Primärverpflichtete:

• Abpacker

• Importeure

• Hersteller von Serviceverpackungen

• Ausländische Versandhändler 

Ausnahme: Eigenimporteure



ABGRENZUNG HAUSHALT/GEWERBE

Kriterien für die Definition Haushaltsverpackung (§ 13h AWG 2002)

Größenkriterium 

(≤ 1,5m2, ≤ 5l, ≤ 0,15 kg/Verkaufseinheit)

und

Anfall üblicherweise in einem privaten 

Haushalt oder einer vergleichbaren 

Anfallstelle



Hinsichtlich der anfallenden Verpackungen mit Haushalten 

vergleichbar, zB:

Gaststätten, Hotels, Raststätten, Kantinen, Kinos, Theater

Krankenhäuser, Arztpraxen, Bildungseinrichtungen

Kanzleien, zB. Notare, Beratungsunternehmen

Ferienanlagen, Parkanlagen, Sportstätten, öffentliche Plätze

Sonstige Kleinstunternehmen (< 10 Personen und Jahresumsatz 

bzw. Jahresbilanz < 2 Mio. EUR)

VERGLEICHBARE ANFALLSTELLEN



VERPACKUNGSABGRENZUNGSV 



VERPACKUNGSVERORDNUNG 2014

ANHANG 5

Sammelkategorien Tarifkategorien

Papier Papier Haushalt

Glas Glas Haushalt

Metall
Eisenmetall Haushalt

Aluminium Haushalt

Leichtverpackungen

Kunststoff Haushalt

Getränkeverbundkarton 

Haushalt

Sonstige 

Materialverbunde 

Haushalt

Keramik Haushalt

Holz Haushalt

Textile Faserstoffe 

Haushalt

Biogene Packstoffe 

Haushalt



VERPACKUNGSVERORDNUNG 2014

ANHANG 5

Sammelkategorien Tarifkategorien

Papier Papier gewerblich

Glas Glas gewerblich

Metalle
Eisenmetalle gewerblich

Aluminium gewerblich

Kunststoffe

Folien gewerblich, 

einschließlich 

Umreifungsbänder und 

Klebebänder

Hohlkörper gewerblich

EPS EPS gewerblich

Getränkeverbundkarton
Getränkeverbundkarton 

gewerblich

Sonstige Materialverbunde
Sonstige Materialverbunde 

gewerblich

Keramik Keramik gewerblich

Holz Holz gewerblich

Textilien
Textile Faserstoffe 

gewerblich

Biogene Packstoffe
Biogene Packstoffe 

gewerblich



SYSTEME  STAND 1.3.2016

ARA ( Altstoff  Recycling Austria AG)

AGR (Austria Glas Recycling GmbH) 

ISA (Interseroh Austria GmbH) 

Reclay (Reclay UFH GmbH) 

Bonus (Bonus Holsystem Gesellschaft m.b.H. & Co KG 

Landbell (Landbell Austria Gesellschaft für 

nachhaltige Kreislaufwirtschaft mbH) 

ELS Austria GmbH – Antrag in Bearbeitung

http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen/verpackungen/sammel-

verwertungssysteme/verpackungssysteme.html

http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen/verpackungen/sammel-verwertungssysteme/verpackungssysteme.html


VERPACKUNGSKOORDINIERUNGSSTELLE 

§ 30a AWG 2002: Für Haushalts- und gewerbl. Verpackungen

Aufgaben: 

• Kontrolle der Systemteilnehmer

• Analysen betreffend Sammlung

• Koordinierung der Information der Letztverbraucher

• Führung eines Anfallstellenregisters für gewerbliche Verpackungen

• Mitarbeit an kosteneffiziente Sammlung von HH-verpackungen

• Gestaltung von Schlichtungsmodalitäten 



VERPACKUNGSVERORDNUNG 2014

Weitgehende Übernahme der Inhalte der VerpackVO 1996

Neugliederung in die Bereiche Haushaltsverpackungen und 

gewerbliche Verpackungen

Nähere Bestimmungen über die Pflichten bei den 

Haushaltsverpackungen,

Quoten für die getrennte Sammlung und für das Recycling 

Festlegung von Sammel- und Tarifkategorien

Anhang 2 (Beispiele Verpackung/Nicht-Verpackung)



VERPACKUNGSVERORDNUNG 2014

Begriffe (§ 3)

 Verpackungen

 Packmittel und Packhilfmittel

 Arten der Verpackung (Transport-, Verkaufs-, Service-)

 Packstoffe

 Arten der Behandlung (Wiederverwendung, Recycling,..)

 Inverkehrsetzen

 Hersteller, Importeur, Abpacker, Vertreiber,  

Letztverbraucher

 Getränkeverbundkarton

 Sonstige Materialverbunde
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• EAG aus privaten Haushalten können kostenlos 

abgegeben werden

• Händler müssen EAGs 1:1 zurücknehmen

• Hersteller (incl. Importeure) müssen Rücknahmestellen 

und Systeme für die Behandlung von EAGs einrichten 

(Wiederverwendung, Verwertungsquoten)

• Ziel 4kg/EW (2014  über 9kg/EW erreicht)

• Gewerbliche Geräte: 1:1 Rücknahme alter Geräte, 0:1 

Rücknahme für Geräte ab 2005

• Koordinierungsstelle (Abholzuteilung, Vereinbarung,.. )

DER EAG-VO - ALLGEMEIN



DER EAG-VO – SAMMEL- UND 

VERWERTUNGSSYSTEME 

SYSTEMBETREIBER KATEGORIEN

ERA Elektro Recycling Austria 

GmbH

Alle

EVA Erfassen und Verwerten von 

Altstoffen GmbH

Alle

European Recycling Plattform SAS 

(ERP

Alle, außer 

Gasentladungslampen

UFH Elektroaltgeräte System 

Betreiber GmbH

Alle, außer 

Gasentladungslampen

UFH Altlampen Systembetreiber 

GmbH

Gasentladungslampen



• Geltungsbereich

• Förderung der Wiederverwendung

• Höhere Sammel- und Verwertungsquoten

• Bevollmächtigte für ausländische Hersteller und 

Fernabsatzhändler

• Anpassungen bei der Registrierung und den Meldungen

• Grenzüberschreitende Verbringung

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN 

DER EAG-VO NOVELLE 2014
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Erweiterung um Photovoltaikmodule (gewerbl. Geräte)

Offener Geltungsbereich (10 Kategorien  6 Kategorien)

Ausnahmen vom Geltungsbereich

(strengere Auslegungen, z.B. ortsfest,….)

Aktuelle Listen (Version Jänner 2016) 

GELTUNGSBEREICH
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Produktkonzeption darf Re-use nicht verunmöglichen

Betreiber von Sammelstellen müssen 

Getrennt erfassen

Selbst zur Wiederverwendung vorbereiten oder an Re-use Betriebe 

(Vereinbarung) übergeben (zumindest 2x jährlich)

Anforderungen an Re-use Betriebe

Erlaubnis gemäß § 24a AWG 2002;

entsprechende Anlage zur Vorbereitung der Wiederverwendung und 

qualifiziertes und befugtes Personal (Mechatroniker)

Meldungen

WIEDERVERWENDUNG GANZER GERÄTE 
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Bis 2015: 4kg/EW/Jahr

Ab 2016: 45% (durchschn. Marktinput von 2013-2015) 

Ab 2019: 65% (durchschn. Marktinput der letzten 3 Jahre) 

oder  

85% (Abfallaufkommen)

SAMMELQUOTEN



SAMMELQUOTEN

Quelle: Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH



SAMMELQUOTEN

Quelle: Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH
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Für ausländische Hersteller (§ 21a)

Für ausländische Fernabsatzhändler (§ 21b)

BEVOLLMÄCHTIGTER



I

Register

System

Geräte 
(Masse)

H

1

Masse Y

Masse Y 
melden& 
entpflichten

Registrierung als H 

Bevollmächtigter: Beziehungsdiagramm
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Bevollmächtigter: Beziehungsdiagramm

Vollmacht
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Bevollmächtigung
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Vollmacht
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ca. 100 ausl. Hersteller

ca. 160 ausl. Versandhändler

5 Bevollmächtigte

Stand:  März 2016

BEVOLLMÄCHTIGTE



Wer gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte grenzüberschreitend 

verbringt oder verbringen will, bei denen es sich vermutlich um Elektro- und 

Elektronik- Altgeräte handelt, hat die Mindestanforderungen in Anhang 6 

einzuhalten, um nachzuweisen, dass es sich bei den verbrachten 

Gegenständen nicht um Elektro- und Elektronik-Altgeräte handelt.

• Unterlagen über eine Bewertung oder Prüfung jedes Gerätes,….

• Angemessener Schutz vor Beschädigung beim Transport und beim Be- und 

Entladen

• Prüfung der Funktionsfähigkeit und Bewertung des Vorhandenseins gefährlicher 

Stoffe

• ……

VERBRINGUNG VON ELEKTROGERÄTEN
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Ergänzung und Aktualisierung der RoHS-Ausnahmenliste(n)

Verbot von 4 weiteren Stoffen (Weichmacher)

Verwaltungsvereinfachung - Übernahme der Abholmeldungen 

durch die EAK (Streichen von „im Wege des Registers“)

Behandlungspflichtenverordnung (Lithiumbatterien, PV-Module, 

Kühlgerätebehandlung) 

AUSBLICK – EAG-VO NOVELLE 2016



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mag. Georg Fürnsinn

georg.fuernsinn@bmlfuw.gv.at

www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen

www.abfallwirtschaft.at

mailto:georg.fuernsinn@bmlfuw.gv.at
http://www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen
http://www.abfallwirtschaft.at/

